
Rechtsyrechung.
Ungarn.
Vor den .  ungarischen Gerichten finden die ungarischen Prozeßv0rschritten
auch in den Prozessen von Ausländern Anwendung, abgesehen von dem Fall,
dell ausnahmsweise das ausländische Recht nach den ungarischen Prozeß-

vorschriften anzuwenden ist.
Bei der Entscheidung der Frage, ob für die Geltendmachung eines Anspruchs
der Rechtsweg zulässig ist oder nicht; wird die Anwendung fremden Rechte
nach dem ungarischen Zivilprezeßrecht auch ausnahmsweise nicht gestattet.

(Urteil der Kgl. ung.  Kurie vom 10.5. 1939 ———» Nr. P .  II. 1348 — 1939.)-

Die in 'Ungarn  angestellte ungarische Klägerin klagt auf das vertraglich
vereinbarte Ruhegehalt gegen eine reichsdeutsché Unternehmung. Im ein-
geleiteten Gerichtsverfahren erhebt d ie  beklagte Firma e ine  prozeßhindernde
Einrede auf Grund P .1  & i80 ung. ZPO.  (Un2ulässigkeit des  Bechteweges), da
die Geltendmachung dieses Anspruches nach den reichsdeutschen Rechtsver-
schriften nicht vor die ordentlichen Gerichte gehört. Es seien daher nach dem
Standpunkt der Beklagten auch d ie  ungarischen Gerichte‘nicht befugt, über
die Klage zu entscheiden. Das  Berufungsgericht hat diese prozeßhindernde
Einrede abgewiesen. Die  eingelegte Revision ist unbegründet.

Aus der Begründung:
Die  ungarische Zivilprozeßordnung ermöglicht die gerichtliche Geltend-

machung und  den Schutz der Rechtsansprüche nach den Grundsätzen des
internationalen Zivilpr02eßrechts auch dann — abgesehen von den gesetzlichen
Ausnahmen, wie z. B. dingliche Klagen über im Auslande liegende Grund-
stücke, Personenstandprozesse ausländischer Stetatsangehöriger ——, wenn die
Klage vor  dem ungarischen Gericht von einem Ausländer gegen ein aus—
Iändisches  Rechtssubjekt  erhoben Wird, auch wenn  auf Grund eines im Aus-
land entstandenen Rechtsverhältnisses oder einer im Ausland zu bewirkenden
Leistung geklagt wird.
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Im internationalen Zivilprozeßrecht ist  im allgemeinen das
Prozeßgerichts maßgebend. Vor den ungarischen Gerichten finde
dessen d i e  ungarischen Prozeßvorschriften auch in Prozessen von Ausländ
Anwendung, abgesehen von  dem Fall, daß ausnahmsweise das ausländisegn

Recht nach den ungarischen Prozeßvorschriften anzuwenden ist (gg 18 c“;

173, 315, 321, 414 ung. ZPO.). ' ’ *
Bei  der  Entscheidung der  Frage aber, ob für die Geltendmachung e ines

Anspruches der  Rechtsweg zulässig is t  oder nicht, wird die Anwendung
fremden Rechts  nach dem ungarischen Zivilprozeßrecht auch ausnahmsweise
nicht gestattet. Das .ungar ieche  Gericht  entscheidet  auch in den  Prozessen von
Ausländern ausschließlich nach ungarischem Recht, ob die Entscheidung über
den im  Prozeß geltend gemachten Rechtsanspruch zur Zuständigkeit der Zivil—
gerichte gehört und ob d i e  Geltendmachung eines Anspruches, wenn die Klage
auf Grund eines zivilrechtlichen Verhältnisses erhoben wird, den ordentlichen
Ger ich ten  rnit e iner  gese tz l ichen Sonderregelung nicht  entzogen wurde. Die
als zivilrechtlichen Verhältnissen entstandenen Strei tsachen gehören auch
ohne ausgesprochene Zuständigkeitsvorschriften vor die  ordent l ichen Zivil.
gerichte. Diese die  Zuständigkeit  der  ordentlichen Gerichte betreffende Regel
des ungarischen Verfassungsrechts  ist  so  selbstverständlich (Zivilrechtsent-
scheidung Nr .30 ) ,  daß der Gesetzgeber  in  die für d i e  zivilrechtlichen Verhäl t -
nisse  maßgebenden Rechtssätze Zuständigkei tsvorschrif ten nur  dann aufnimmt,
wenn er  im  Rahmen des betreffenden Rechtsvérhä.ltnisseseine Ausnahme zu
Gunsten des  Verwaltungsveriahrens oder  eines Sondergerichtsveriahrens ge—
statten will .  Wurde daher kein ungarischer‘ilechtssatz erlassen, der  im vor-
liegenden Fal le  d ie  Geltendmachung eines aus einem zivilrechtlichen Verhältnis
entstandeneh Anspruchs auf Huhegehal t  aus de r  Zuständigkeit  der ordent—
lichen Gerichte ausschließt,  so is t  es gleichgültig, ob nach dem Heimatrecht
der  Parteien diese Streitsachen in bestimmten Fällen im Verwaltungsverfahren
entschieden werden.
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Das  Berufungsgericht hat. daher nach den maßgebenden Prozeßvor-
schriften die auf Grund des  % 180 R i  ung .ZPO.  erhobene prozeßhindernde
Einrede de r>Bek lag t eh ,  womi t  s ie  behauptete,  für die  Geltendmachung des  auf
einem zivilrechtlichen Rechtsgeschäft erhobenen Anspruches auf Ruhegehalt
se i  der  Rechtsweg mit Rücksicht auf  die reichsdeutschen Vorschriften auch in
Ungarn unzulässig, mit  Recht abgewiesen.
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